
Stadt  Bergneustadt 
 

Bergneustadt, 24.03.2022 
 
 
An die 
 
Mitglieder  
 
des Bau- und Planungsausschusses  
 
 
Nachrichtlich 
 
an die übrigen Stadtverordneten 
 
zur Kenntnis 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 
zur  8. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 

Tag und Stunde: 04.04.2022, 18:00 Uhr 

Sitzungsort: Begegnungsstätte Krawinkel-Saal, Kölner Str. 260 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anhand der folgenden Tagesordnungspunkte bitte ich zu prüfen, ob bei Ihnen zu einzelnen 
Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach  § 31 der Gemeindeordnung vorliegen. 
 
In öffentlicher Sitzung können befangene Ausschussmitglieder unter den Zuhörern Platz nehmen, 
während in nichtöffentlicher Sitzung der Raum vor Behandlung des Punktes verlassen werden 
muss. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

   

Detlef Kämmerer 
Vorsitzender 

  

Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der 3G-Regel 
(geimpft, genesen, getestet) gestattet.  

Im Krawinkel-Saal besteht während der gesamten 
Sitzung Maskenpflicht. 
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Tagesordnung: 
 

der 8. Sitzung des Bau- und Planungsausschusses 
der Stadt Bergneustadt 

am 04.04.2022 
 

TOP Beschluss- 
Vorl.-Nr. 

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes 

 
Öffentliche Sitzung 
 

1. 0242/2022 Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zum 
BP 69 Wiebusch - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und frühzeitige Beteiligung der Bürger 
nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 

   
2. 0233/2022 Antrag der SPD-Fraktion betr. Potentialanalyse für Energieparks 

in Bergneustadt vom 10.02.2022 

   
3.   Flüchtlingsunterkünfte 

   
4. 0243/2022 BP Nr. 64 Neue Mitte – Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 

vom 20.04.2020 

   
5.   Änderung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse des 

Rates der Stadt Bergneustadt 

   
6.   Bauanträge, Bauvoranfragen etc. zur Kenntnisnahme 

   
7.   Mitteilungen 

   
7.1.   Kleinspielfeld an der Realschule 

   
8.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 
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Nichtöffentliche Sitzung 
 

9.   Wohnungen GeWoSie 

   

10. 0244/2022 Integriertes Handlungskonzept (IHK) Hackenberg, hier: Vergabe 
der Abbrucharbeiten für das Haus „Schöne Aussicht 4“ 

   

11. 0245/2022 Fremdwassersanierungskonzept und hydraulische Kanalsanierung 
im Einzugsgebiet Dreiort 1. BA hier: Vergabe der Tiefbauarbeiten 

   

12. 0246/2022 Erneuerung des Teilstücks des Regenwasserkanals westlich der 
Kläranlage Schönenthal, hier: Vergabe der Tiefbauarbeiten 

   

13. 0247/2022 BP Nr. 68 – GE Dreiort sowie Änderung des FNP, hier: 
Auftragsvergabe an die OAG Leistungsphasen 1 bis 3 

   

14.   Bauanträge, Bauvoranfragen etc. zur Kenntnisnahme 

   

15.   Mitteilungen 

   

16.   Anfragen, Anregungen, Hinweise 

   

 
 
 



 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 10.03.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0242/2022 

FB 4/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Bau- und Planungsausschuss 04.04.2022 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren zum BP 69 Wiebusch - 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und frühzeitige Beteiligung 
der Bürger nach § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Bau- und Planungsausschuss beschließt gemäß §§ 1, 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist in der aktuell gültigen Fassung, die 
38. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 69 – Wiebusch gemäß § 8 Abs. 3 BauGB für die im beigefügten 
Übersichtsplan (Original M 1: 2.500) gekennzeichneten Bereiche.  

 
2. Die Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) geändert worden ist in der aktuell gültigen Fassung, frühzeitig an der Planung 
beteiligt, indem der Entwurf für einen Zeitraum von einem Monat ausgehängt wird 
(öffentliche Unterrichtung) und während dieses Zeitraums Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung in einem Erörterungstermin gegeben wird.  

 
3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 

1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist in der aktuell 
gültigen Fassung, schriftlich beteiligt. 
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4. Der Entwurf der Planzeichnung zur Flächennutzungsplanänderung (Stand: 18.03.2022) ist 

beigefügt. 
 
5. Der Entwurf der Begründung zum Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 5 BauGB vom 3. 

November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. 
September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist in der aktuell gültigen Fassung, 
(Stand: 18.03.2022) ist beigefügt. 

 
 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
 
 
Bereits am 28.02.2022 hat der Bau- und Planungsausschuss in einer Sondersitzung den 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 69 – Wiebusch gefasst und die frühzeitige 
Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
beschlossen. 
Da der Flächennutzungsplan derzeit in einem Teilbereich noch „Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Dauerkleingärten“ festsetzt, muss dieser Bereich im Flächennutzungsplan in 
„Wohnbaufläche“ geändert werden. Dies kann parallel zum Bebauungsplanverfahren 
geschehen. 
 
Mit Schreiben vom 16.04.2021 wurde bereits eine landesplanerische Anfrage bei der 
Bezirksregierung Köln gestellt, die mit Schreiben vom 16.12.2021 positiv beschieden wurde. 
 

   
 
Die ausreichende und angemessene Versorgung mit Wohnraum zählt zu den zentralen Zielen 
der Stadtentwicklung in Bergneustadt. Zur Deckung der anhaltenden Nachfrage nach 
Wohnraum im Stadtgebiet bieten sich im Ortsteil Hackenberg die am nordöstlichen 
Randbereich liegenden Wohnbauflächenpotenziale des Flächennutzungsplanes an, die in 
Verbindung mit bislang unbebaut gebliebenen Grundstücken des Wohngebietes »Eichenfeld« 
aus den 1980er/90er Jahren für eine bauliche Nutzung aktiviert werden sollen. In diesem 
Zusammenhang soll hier eine zusammenhängende städtebauliche Arrondierung des 
nordöstlichen Ortsrandes erfolgen. 
 
Die Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland sehen bis zum Jahr 2030 für den 
Gebäudebereich eine deutliche Verminderung der Emissionen im Vergleich zu 1990 vor. Ab 
2050 soll der Gebäudebestand klimaneutral sein. Da Gebäude besonders langlebig sind, müssen 
hierzu schon frühzeitig entsprechende Weichen gestellt werden. Vor diesem Hintergrund soll 
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die städtebauliche Arrondierung am nordöstlichen Hackenberg soweit wie möglich gemäß den 
Vorgaben einer Klimaschutzsiedlung realisiert werden. Das Konzept der Klimaschutzsiedlung 
sieht eine autarke Energieversorgung mit erneuerbaren Energieträgern vor. 
 
Die geplante Gebäudetypologie folgt dem auch im benachbarten Bestand verbreiteten Typus 
des Ein- bzw. Zweifamilienhauses in Form frei stehender Einzel- oder Doppelhäuser, wie sie 
insbesondere von jungen Familien nachgefragt werden. Darüber hinaus ist ein untergeordneter 
kleinerer Teil der Wohnbaufläche als Tiny-House-Siedlung geplant. Mit dieser experimentellen 
raumsparenden Wohnform wird den übergeordneten Zielen des flächen- und 
ressourcensparenden Bauens sowie neuen gesellschaftlichen Entwicklungen entsprochen.  
 
Zu den wesentlichen Zielen der städtebaulichen Planung zählen:  

 die ergänzende und abrundende wohnbauliche Entwicklung des bislang durch brach 
liegende Grundstücke gekennzeichneten nordöstlichen Siedlungsrandes im Ortsteil 
Hackenberg, 

 die kleinmaßstäbliche und qualitätsvolle Entwicklung eines hochwertigen Wohngebietes 
für Ein- und Zweifamilienhäuser nach den Kriterien einer Klimaschutzsiedlung, 

 die Entwicklung des südlichen Teiles des Plangebietes für die experimentelle Wohnform 
Tiny-House, 

 die behutsame Integration der Planung sowohl in das westlich angrenzende 
Wohnumfeld als auch in den östlich angrenzenden Landschaftsraum, 

 die dezentrale, umfeldverträgliche Verkehrsanbindung und Erschließung der ergänzten 
Wohngebietsflächen, 

 die Integration des Leienbaches und dessen ökologisch wertvollen Uferrandbereiche in 
das Gesamtkonzept, 

 die Orientierung an den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik Deutschland, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und der Stadt Bergneustadt. 
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Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten       € Haushaltsjahr       

Produkt/Kostenstelle/Investition 

      

Sachkonto 

      

Vorgesehen im         Ergebnisplan  Finanzplan 

 Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Folgekosten pro Jahr       €  noch nicht zu übersehen 

Erläuterungen:       

      

      

 

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte 

 ja  nein  noch nicht zu überschauen 

Erläuterungen:       

Bei der geplanten Klimaschutzsiedlung handelt es sich um eine besonders nachhaltige 
Wohnflächenentwicklung mit Vorbildcharakter. 

Um den demografischen Wandel bzw. den Bevölkerungsrückgang im Stadtgebiet 
abzumildern, sollen mithilfe der geplanten familiengerechten Wohn- und 
Grundstücksangebote junge Familien im Stadtgebiet gehalten bzw. hinzugewonnen werden. 

 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

      

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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Flächennutzungsplan (vom Januar 2018)
-bislang gültige Fassung-

Flächennutzungsplan (vom Januar 2018)
-38. Änderung »Zum Wiebusch«-

NORDEN

Maßstab 1 : 2.500Maßstab 1 : 2.500

NORDEN

RECHTSGRUNDLAGEN
• Baugesetzbuch (BauGB), neugefasst durch Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom
10.09.2021 (BGBl. I. S. 4147)

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
verordnung – BauNVO), neugefasst durch Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802)

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung – PlanZV) in der Fassung vom
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14.06.2021 (BGBl. I. S. 1802)

Diese Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im
»Parallelverfahren« gemäß § 8 Abs. 3 BauGB zur
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 »Wiebusch«

STADT
BERGNEUSTADT

FESTSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Bergneustadt hat am ………………
die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt
Bergneustadt vom Januar 2018 mit Begründung gemäß
§ 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Baugesetzbuch
(BauGB) beschlossen und festgestellt.

Bergneustadt, den ………………

Der Bürgermeister

……………………………………

GENEHMIGUNG

Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom
……………… Az. ………… die 38. Änderung des
Flächennutzungsplans genehmigt.

Köln, den ………………

Die Bezirksregierung
im Auftrag

……………………………………

BEKANNTMACHUNG

Die Genehmigung ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am
……………… ortsüblich bekannt gemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung ist die 38. Änderung des
Flächenutzungsplans wirksam geworden.

Bergneustadt, den ………………

Der Bürgermeister

……………………………………

-VORENTWURF-
Stand 18.03.2022

K
ar

te
ng

ru
nd

la
ge

: G
eo

ba
si

sd
at

en
 d

er
 O

be
rb

er
gi

sc
he

n 
K

om
m

un
en

 u
nd

 d
es

 L
an

de
s 

N
R

W
  |

 ©
 G

eo
ba

si
s 

N
R

W
 2

02
1

K
ar

te
ng

ru
nd

la
ge

: G
eo

ba
si

sd
at

en
 d

er
 O

be
rb

er
gi

sc
he

n 
K

om
m

un
en

 u
nd

 d
es

 L
an

de
s 

N
R

W
  |

 ©
 G

eo
ba

si
s 

N
R

W
 2

02
1

Blattformat im Original: DIN A 3 quer

PLANZEICHEN
(gemäß § 5 BauGB in Verbindung mit der BauNVO und der PlanZV)

1.  Art der baulichen Nutzung
 (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1 BauNVO)

  Wohnbauflächen
  (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

2.  Grünflächen
 (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

  Grünfläche

  Zweckbestimmung: Dauerkleingärten

3.  Flächen für die Landwirtschaft und Wald
 (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

  Flächen für die Landwirtschaft
 
  Flächen für Wald
 

4. Sonstige Planzeichen
   
  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der
  Flächennutzungsplanänderung

Bearbeitung im Auftrag:

Gemarkung Bergneustadt, Flur 7

38. Änderung des
FLÄCHENNUTZUNGSPLANS
»Zum Wiebusch«

postwelters|partner
Architekten & Stadtplaner
Dortmund
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Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 10.03.2022 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 0243/2022 

FB 4/   öffentlich 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 

Bau- und Planungsausschuss 04.04.2022 Entscheidung 

 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bebauungsplan 64 Neue Mitte – Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 20.04.2020 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Bergneustadt beschließt gemäß § 1 Abs. 3 i. V. 
m. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBL. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBL. I S. 4147) geändert worden ist, den 
Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020 aufzuheben und das Verfahren zu beenden.  
 
 
 
 
 

Matthias Thul 
Bürgermeister 
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Erläuterungen: 
 
 
Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 20.04.2020 den 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 64 - Neue Mitte gefasst und die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
beschlossen. Dies wurde im Amtsblatt Nr. 777 am 22.04.2020 bekannt gegeben.  
 
Die Auslegung und frühzeitige Beteiligung erfolgte zwischen 24.04.2020 und 25.05.2020. 
Wesentliche Bedenken gingen nicht ein, die Stellungnahmen der Bürger, Behörden und Träger 
öffentlicher Belange wurden soweit möglich eingearbeitet. 
 

 
 
Die Offenlage der überarbeiteten Entwürfe wurde im Ausschuss am 02.09.2020 beschlossen 
und fand zwischen 15.09.2020 und 19.10.2020 statt. Am Ende der Offenlage-Frist ging eine 
Stellungnahme ein, die die Art und das Maß der geplanten baulichen Nutzung in Frage stellte. 
 
Eine Überprüfung des Entwurfes sowie des bis dahin rechtskräftigen Bebauungsplanes 9N 
ergab, dass die im Bebauungsplan 64 vorgesehene Festsetzung von Wohnnutzung im 
Kerngebiet (MK) nicht zulässig ist. Das geplante Vorhaben mit Einzelhandel und Wohnungen 
fügt sich jedoch nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung ein. Es konnte somit 
in diesem Gebiet eine Baugenehmigung nach § 34 BauGB als im Zusammenhang bebauter 
Ortsteil erteilt werden. 
 
Daher wurden die weiteren Planungen am Bebauungsplan - 64 Neue Mitte eingestellt und am 
09.12.2020 ein Aufstellungsbeschluss für die Aufhebung des alten Bebauungsplanes 9N samt 
der 5. und 6. Änderung, die sich ebenfalls auf die o.g. unzulässigen Festlegungen von 
Kerngebieten beziehen, beschlossen. 
 
Um das gesamte Verfahren abzuschließen, wird dem Bau- und Planungsausschuss empfohlen 
noch die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zu beschließen. 
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Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses: 

 ja  nein  noch nicht zu übersehen 

Kosten       € Haushaltsjahr       

Produkt/Kostenstelle/Investition 

      

Sachkonto 

      

Vorgesehen im         Ergebnisplan  Finanzplan 

 Mittel stehen zur Verfügung  Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Folgekosten pro Jahr       €  noch nicht zu übersehen 

Erläuterungen:       

      

      

 

Nachhaltigkeit/Auswirkungen des Beschlusses hinsichtlich demographischer Aspekte 

 ja  nein  noch nicht zu überschauen 

Erläuterungen:       

      

      

 
 
 
 
 

 
Mitzeichnungen 

 

      

X      

 Allgemeiner Vertreter Datum  Fachbereich 2 Datum 

      

X      

 Stadtkämmerer  Datum  Fachbereich 3 Datum 

      

   X   

 Fachbereich 1 Datum  Fachbereich 4 Datum 
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Bauantragliste  

 
Lfd. 

Nr. 

Bezeichnung des Vorhabens  

 

Straße  

 

Bemerkung  

1 Legalisierung einer Kellererweiterung sowie 

Errichtung eines Zuganges zu einem bisher 

nicht nutzbaren Raumes, Errichtung zweier 

zusätzlicher Kellerräume zu Abstellzwecken 

Stettiner Str. 9  

2 Erweiterung eines Altenteilers um eine zwei-

te WE durch Ausbau des DG u. eines Trep-

penaufganges 

Zum Hornbruch 1 Bauvoranfrage 

3 Errichtung eines Werbepylons u. Anbringung 

zweier Werbetafeln für den Drogeriemarkt, 

Discounter u. Bäckerei 

Kölner Str. 308  

4 Errichtung dreier Wohnhäuser Im Strick Bauvoranfrage 

5 Nutzungsänderung eines Ladenlokals in zwei 

Wohneinheiten  

Talstr. 4  

6 Errichtung eines eingeschossigen Wohnhaus-

anbaus sowie einer Terrassenüberdachung 

Am Schlöten 4  

7 Umbau u. Nutzungsänderung des Jugendgäs-

tehauses in pädagogisch betreutes Jugend- u. 

Familienzentrum 

Schöne Aussicht 45  

8 Errichtung einer Doppelgarage u. eines Wind-

fanges 

Am Klitgen 27 a  

9 Legalisierung u. Erweiterung einer Terrassen-

überdachung 

Rosenthalseifen Nr. 18  

10 Errichtung zweier Doppelhaushälften u. 

zweier Garagen 

Kölner Str. 131 Bauvoranfrage  
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